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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1993

Norm

ABGB §1479

ABGB §1486 Z1

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 1486 Z 1 ABGB sieht im Unterschied zu § 1486 Z 6 ABGB für Gegenforderungen der

Vertragspartner des Hausverwalters wegen deren Vorschüsse an der Hausverwalter die kurze Verjährungsfrist nicht

vor. Der Anspruch von Miteigentümern und Wohnungseigentümern auf Rückzahlung von Vorschüssen an den

Hausverwalter für dessen Honoraransprüche und Auslagenersatzansprüche unterliegt daher der dreißigjähriges

Verjährungsfrist.
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